
Beitragsordnung

Beitragsgruppe 1 Beitragsgruppe 2 Beitragsgruppe 3
jährlich 84,00 € jährlich 54,00 € jährlich 36,00 €

� Beratung, persönlich u. per E-Mail � Beratung, persönlich u. per E-Mail � Online-Beratung
� Schriftwechsel � Schriftwechsel (werktäglich innerhalb 24 Stunden)
� Mieterzeitung � Mieterzeitung � Mieterzeitung
� 20 % Ermäßigung auf DMB-Literatur � 20 % Ermäßigung auf DMB-Literatur
� 10 % Ermäßigung auf das „6er-Abo“ und 

„9-Uhr-Abo“ (Tarifgebiet der moBiel 
GmbH)

� 10 % Ermäßigung auf das „6er-Abo“ 
und „9-Uhr-Abo“ (Tarifgebiet der 
moBiel GmbH)

� 10 % Ermäßigung auf das „6er-Abo“ 
und „9-Uhr-Abo“ (Tarifgebiet der 
moBiel GmbH)

� Nutzung der Einrichtung der 
Verbraucher-Zentrale

� Nutzung der Einrichtung der 
Verbraucher-Zentrale

� Nutzung der Einrichtung der 
Verbraucher-Zentrale

� Verleih von Feuchtigkeitsmessern 
(Hygrometer)

� Verleih von Feuchtigkeitsmessern 
(Hygrometer)

� Hartz IV-Beratung � Hartz IV-Beratung
� Mietrechtsschutzversicherung*
� Beistand bei Wohnungsübergaben –

nach Terminabsprache
� Wohnflächenberechnung – auf Antrag
� Kostenermittlung für Renovierung – auf 

Antrag
� Beratung vor Ort
� Belegeinsicht Stand: 1. August 2009

Im übrigen selbstverständlich für die Gruppen 1 und 2 … *Auszug aus den ARBs und dem Gruppenvertrag zur
Mietrechtsschutzversicherung:

- Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Ursache 
des Verfahrens vor Eintritt oder innerhalb der ersten 
drei Monate nach Eintritt in den Verein liegt.

- Der Versicherungsschutz wird auf die gerichtliche 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen beschränkt.

- Kostenlose Rechtsberatungs-Hotline unter 05 21/6 00 23 täglich von 
11.30 – 12.30 Uhr und Mo, Mi, Do von 16.30 – 17.00 Uhr

- Samstagsberatungen
in Bielefeld von 09.00 – 12.30 Uhr 
in Gütersloh jeden 3. Samstag im Monat von 09.00 – 12.00 Uhr

- Dienstleistungsabende in Bielefeld (Notfallberatung), Paderborn, Gütersloh, Detmold 
und Bad Oeynhausen

- aktuelle Informationen und mehr unter www.mieterbund-owl.de
- Die Selbstbeteiligung beträgt 10 %, mindestens jedoch 

50,00 €, höchstens 500,00 € je Streitfall.


